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1 Inhalt und Aufgabe 
Der vorliegende Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan ersetzt den Erschliessungsrichtplan 
der Gemeinde Ettiswil, der vom Gemeinderat am 23. Dezember 2004 beschlossen und 
vom Regierungsrat mit Entscheid Nr. 473 am 29. April 2005 genehmigt wurde. 
Im Rahmen der Zusammenführung der Ortsplanungen von Ettiswil und Kottwil wird der 
Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan dem aktuellen Stand angepasst und durch den 
Ortsteil Kottwil ergänzt. Die Gemeinde Kottwil verfügte bisher noch über keinen Erschlies-
sungs- und Verkehrsrichtplan.  
 
Der vorliegende Bericht behandelt die Erschliessungs- und die Verkehrsplanung separat in 
zwei Teilen: 

 
 

A. Der Erschliessungsrichtplan gemäss § 40 PBG enthält die bestehenden und die zusätzlich 
erforderlichen Erschliessungseinrichtungen. Soweit dies die Elemente des Verkehrs betrifft, 
wird auf den nachstehend beschriebenen Verkehrsrichtplan verwiesen. Die bestehenden 
Energie-, Frischwasser- und Abwasseranlagen sind in den Spezialplänen der Werke dar-
gestellt.  

B. Der Verkehrsrichtplan legt alle für die Groberschliessung des Baugebietes notwendigen 
Verkehrsanlagen (Fusswege, Trottoirs, Strassen, Parkierung) fest. Im Weiteren zeigt er auf, 
wo und mit welchen gestalterischen Massnahmen die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer 
und wo der Verkehrsfluss verbessert werden soll.  

 
Die Massnahmen sind in diesem Bericht umschrieben und im zugehörigen Plan dargestellt. 
 
 

2 Rechtliche Wirkung 
Der Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan ist ein kommunaler Richtplan nach § 9 PBG. Er 
ist für die Gemeindebehörden verbindlich. Er wird durch den Gemeinderat erlassen und 
durch den Regierungsrat genehmigt, soweit Interessen des Kantons oder der Nachbarge-
meinden berührt werden.  
Während der Auflagefrist von 30 Tagen können sich Interessierte zum Richtplan äussern. 
Der Gemeinderat nimmt zu den Meinungsäusserungen Stellung. 
 
 

3 Änderungen und Anpassungen 
Bei geänderten Verhältnissen, bei neuen Aufgaben oder bei besseren Lösungsmöglichkei-
ten ist der Richtplan zu überprüfen und nötigenfalls anzupassen. Das Verfahren für die An-
passung des Verkehrsrichtplanes richtet sich nach § 14 PBG.  
Wird der Richtplan nur geringfügig oder aufgrund übergeordneter Planungen angepasst, so 
ist dafür der Gemeinderat zuständig, wobei eine Genehmigung des Regierungsrates nicht 
erforderlich ist. 
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A. Erschliessungsrichtplan 
 
 

1 Ziel und Wirkungsweise des Erschliessungsrichtplans 
Gemäss § 40 PBG zeigt der kommunale Erschliessungsrichtplan die zur Erschliessung der 
Bauzonen erforderlichen Anlagen auf. Ziel des Erschliessungsrichtplans ist eine behörden-
verbindliche Festlegung aller zur Erschliessung der Bauzonen erforderlichen Erschlies-
sungsmassnahmen, soweit für die Gemeinde oder für die von ihr besonders bezeichneten 
Erschliessungsträger eine Erschliessungspflicht besteht. Mit dem Erschliessungsrichtplan 
gibt die Gemeinde somit auch eine Abgrenzung zwischen öffentlicher und privater Er-
schliessung vor.  
 
Der Erschliessungsrichtplan ist auf die jeweils geltende Nutzungsplanung abzustimmen. 
Für die im Erschliessungsrichtplan enthaltenen Massnahmen sind Prioritäten und Realisie-
rungsfristen festzulegen und eine grobe Kostenschätzung anzugeben. Das Instrument des 
Erschliessungsrichtplans dient demnach auch dazu, die finanziellen Folgen der Zonenpla-
nung hinsichtlich der Erschliessung aufzuzeigen. 
 
Dem Erschliessungsrichtplan gemäss § 40 PBG kommt auch die Funktion des im Bundes-
gesetz über die Raumplanung geforderten Erschliessungsprogramms zu (Artikel 19 RPG). 
Damit soll den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern einerseits Aufschluss über 
den Zeitpunkt der Erschliessung ihres Baulandes gegeben werden und anderseits erhalten 
sie einen Anspruch auf Privaterschliessung oder Kostenbevorschussung, falls das Ge-
meinwesen seiner Erstellungspflicht gemäss Erschliessungsprogramm nicht nachkommt (§ 
41 PBG). 
 
 

2 Inhalt und Umfang des Erschliessungsrichtplans 
3.1 Übersicht Stand der Erschliessung  

Im Plan 1:2500 sind die noch unerschlossenen Bauzonen und die grob erschlossenen 
Bauzonen sowie die übrigen Gebiete (ÜG B) dargestellt. Die baureifen und noch unbebau-
ten Gebiete sind den erschlossenen Bauzonen zugeordnet.  
Die Bauzonen von Ettiswil sind grösstenteils grob erschlossen. Die Gebiete, in welchen die 
Gemeinde noch Handlungsbedarf hat, sind im Kap. 4 beschrieben. In allen übrigen Gebie-
ten ist die Feinerschliessung Sache der Grundeigentümer und die Gemeinde leistet keine 
Beiträge. 
 
Die bestehenden Energie-, Frischwasser- und Abwasseranlagen sind in den Spezialplänen 
der Werke dargestellt.  
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3.2 Energieversorgung 
Die Energieversorgung ist an die CKW delegiert. Der Energiebedarf der neu eingezonten 
Bauzonen kann gewährleistet werden.  
Die Sägerei Steiner betreibt ein Fernwärmenetz. Im Plan 1:2500 sind die Parzellen, die 
heute am Netz angeschlossen sind, bezeichnet. 
Aus energiepolitischen Überlegungen ist ein Anschluss weiterer Gebiete an die Fernhei-
zung sinnvoll und erwünscht. Wenn die Preise für die Anschluss- und Betriebsgebühren 
des privaten Betreibers angemessen sind, kann der Gemeinderat den Anschluss verfügen. 
Dabei sind die Wärmebezugspreise bewilligungspflichtig (siehe § 165 PBG). 
 
 

3.3 Wasserversorgung 
Die Wasserversorgungsgenossenschaft Ettiswil ist in der Lage die  eingezonten Gebiete 
und die Bauzonenerweiterung Hinterdorf Kottwil mit genügend und einwandfreiem Trink-
wasser zu versorgen. Die Groberschliessung ist vorhanden.  
 
 

3.4 Abwasserentsorgung 
Der Fachplaner Entwässerung / Abwasserentsorgung vom Ingenieurbüro Bucher und Part-
ner AG bestätigt, dass die eingezonten Gebiete ohne negative Auswirkungen auf das be-
stehende Kanalisations- und Gewässernetz abwassertechnisch erschlossen werden kön-
nen. Die Groberschliessung ist überall vorhanden. Die Feinerschliessung ist Sache der 
Grundeigentümer. Wir verweisen auf den Bericht des Fachplaners vom Februar 2004. 
Die Abwasserentsorgung für die Bauzonenerweiterung Hinterdorf Kottwil wird im Rahmen 
des Gestaltungsplanentwurfes, welcher parallel zum Vorprüfungsverfahren erarbeitet wird, 
studiert und aufgezeigt. 
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4 Massnahmen Baulanderschliessung 
4.5 Unerschlossene Bauzonen 
E 1 Erschliessung Hinterdorf Kottwil, Parzellen Nrn. 95 und 99 

Ausgangslage 
Das Gebiet Hinterdorf ist nicht erschlossen. Im Rahmen der Erarbeitung des Gestaltungs-
plans wird die Erschliessung des Gebiets mit Strasse, Wasser und Abwasser aufgezeigt. 
Die Ableitung des Abwassers wurde mit einer Überarbeitung des GEP geprüft. Zuhanden 
des Gestaltungsplanverfassers wurden entsprechende Vorgaben gemacht.  
 
Erschliessungskonzept 
 
Strasse Das Gebiet wird durch eine neue Erschliessungsstrasse (Privatstrasse) 

erschlossen, die den bestehenden Feldweg (Parz. 61) ersetzt. Mit ent-
sprechenden Wegrechten wird die Benutzung der Erschliessungsstrasse 
durch die Flurgenossenschaft Kottwil geregelt.  

Abwasser Das Schmutzwasser muss aufgrund der Gefällsverhältnisse gepumpt 
werden. Die Lage des Pumpenschachts sowie der Anschluss an die be-
stehende Kanalisation sind im Gestaltungsplan dargestellt.  

 Das Meteorwasser ist nach Retention dem eingedeckten Dorfbach (Parz. 
372 od. 373) zuzuführen.  

Wasser Durch das Gebiet führt eine Wasserleitung an der angeschlossen wer-
den kann.  

Realisierung:  kurzfristig 

 Abwasser 

 Wasser 

 Elektrizität 

Abbildung 1: Auszug digitaler Leitungskataster im Gebiet Hinterdorf, Kottwil 
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Kosten 
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E 2 Erschliessung Ilge Ettiswil, Parzelle Nr. 1105 
Ausgangslage 
Für die Bebauung des Gebiets Ilge besteht ein rechtsgültiger Gestaltungsplan, in dem die 
Erschliessung aufgezeigt wird.  
 
Erschliessungskonzept 
 
Strasse Das Gebiet ist über die Haisistrasse zu erschliessen. Entlang der Hai-

sistrasse ist ein einseitiges Trottoir zu erstellen (vgl. Massnahme F2). 

Abwasser Das Gebiet ist im Trennsystem zu entwässern. Das Meteorwasser kann 
versickert werden.  

Wasser Das Gebiet kann über die bestehende Verbindungsleitung zwischen der 
Alberswilerstrasse und der Haisistrasse erschlossen werden.  

Realisierung kurzfristig 

Kosten: Die ungefähren Kosten von Fr. 60’000 fürs Trottoir sind durch die Ge-
meinde zu tragen. Die weiteren Erschliessungskosten gehen zu Lasten 
des Grundeigentümers. 

 Abwasser 

 Wasser 

 Elektrizität 

Abbildung 2: Auszug digitaler Leitungskataster Gebiet Ilge 
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4.6 Groberschlossene Bauzonen 
E 3 Erschliessung Bünte Ettiswil, Parzelle Nr. 278 

Ausgangslage 
Die Gemeinde ist Eigentümerin des Grundstücks und wird die Erschliessung selber erstel-
len. Die Investition wird durch den Verkauf der Bauparzellen wieder zurückfliessen.  
 
Erschliessungskonzept 
 
Strasse Die Parzelle ist über die Büntenstrasse zu erschliessen. 

Abwasser Das Gebiet ist im Trennsystem zu entwässern. Das Meteorwasser kann 
nach Retention in den Büntenbach eingeleitet werden. Das Schmutz-
wasser kann in die bestehende Leitung in der südwestlichen Ecke der 
Parzelle eingeleitet werden. 

Wasser Das Wasser kann über die bestehende Leitung in der Büntenstrasse zu-
geführt werden.  

Realisierung: kurzfristig 

Kosten: Die Investitionskosten für die Erschliessung dieses Gebietes werden auf 
Fr. 50/m2 geschätzt. Total ca. Fr. 200'000.  

Abbildung 3: Auszug digitaler Leitungskataster Gebiet Bünte 

 Abwasser 

 Wasser 

 Elektrizität 
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4.7 Erschliessung Übrige Gebiete (ÜG) 
Massnahmen:  Die Gemeinde beachtet bei der Prüfung von Gestaltungsplänen und 

Baugesuchen die Erschliessungsmöglichkeiten aller Übrigen Gebiete. 
Die Möglichkeiten zur Erschliessung sind derart offen zu halten, wie sie 
im Erschliessungsrichtplan skizziert sind. Das betrifft die Gebiete Ilge (2. 
Etappe), Bilachere, Stockhof, Riedbruggmatte und Eichlismatt (Kottwil). 

 
Federführung: Gemeinde 
 
Realisierung: laufend 
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B. Verkehrsrichtplan 
 

5 Ausgangslage Bereich Verkehr 
Im Richtplan sind vorwiegend die Elemente des Verkehrs dargestellt und beschrieben: Er 
legt alle für die Groberschliessung des Baugebietes notwendigen Verkehrsanlagen (Fuss-
wege, Trottoirs, Strassen) fest. Im Weiteren zeigt er auf, wo und mit welchen gestalteri-
schen Massnahmen die Sicherheit für Fussgänger, Velofahrer und Automobilisten und wo 
der Verkehrsfluss verbessert werden soll.  
 
 

5.1 Strassenklassierung und Funktionen 
Kottwil und Ettiswil verfügen über ein Strassenverzeichnis gemäss § 15 Strassengesetz. 
Darin sind die Strassen nach Bedeutung und Eigentum differenziert (Kantonsstrasse, Ge-
meindestrassen 1., 2., 3. Klasse, Güterstrassen 1., 2., 3. Klasse, Privatstrassen).  
Mit dem Verkehrsrichtplan werden die wichtigsten Strassen nach deren Funktionen (durch-
leiten, verbinden, sammeln, erschliessen) und nach deren Bedeutung im Strassennetz wie 
folgt klassiert (vgl. VSS-Norm 640 040b):  
 
Hauptverkehrsstrassen 
- Kantonsstrasse K 18 Sursee – Huttwil: Surseestrasse, Willisauerstrasse 
- Kantonsstrasse K 12  Ruswil – Alberswil: Grosswangerstrasse, Alberswilerstrasse 
 
Verbindungsstrassen 
- Wauwilerstrasse, Ettiswil – Wauwil, Gemeindestrasse 1. Klasse 
- Mühlestrasse, Zuswil – Grosswangen, Gemeindestrasse 1. Klasse 
-  
 
Sammelstrassen 
- Seewagen, Güterstrasse 1. Klasse 
- Ausserdorfstrasse, Gemeindestrasse 2. Klasse 
- Schnarzenstrasse, Gemeindestrasse 2. Klasse 
- Hinterdorfstrasse (Ettiswil), Gemeindestrasse 2. Klasse 
- Bresteneggstrasse, Gemeindestrasse 2. Klasse 
 
 
Erschliessungsstrassen 
Alle Strassen, welche der Feinerschliessung der Bauzone dienen 
 
 

5.2 T30-Zonen 
In Kottwil sind flächendeckend Tempo-30-Zonen eingeführt. 
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5.3 Fusswege, Trottoirs, Fusswegverbindungen 
Die bestehenden Fusswege, Trottoirs und Fusswegverbindungen werden im Richtplan 
als Ausgangslage dargestellt. Die rechtliche Sicherung dieser Wege und Verbindungen 
ist, soweit nicht bereits erfolgt, durch die Gemeinde im Sinne des Weggesetzes vorzu-
nehmen. 
 
 

5.4 Wanderwege 
Die Wanderwege sind im regionalen Wanderwegrichtplan festgelegt. Im Richtplan sind sie 
in orientierendem Sinne dargestellt um nachzuweisen, dass die Anschlüsse des Fussweg-
netzes an das Wanderwegnetz sichergestellt sind. 
 
 

5.5 Öffentlicher Verkehr 
Das Siedlungsgebiet von Ettiswil wird durch folgende Buslinien erschlossen: 
•  Sursee – Willisau 
•  Altishofen – Willisau 
•  Ettiswil – Luzern 
 
Wie die nachfolgende Karte zeigt, liegt der grösste Teil des Siedlungsgebiets in 300 Metern 
Entfernung zu einer Bushaltestelle.  
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Abbildung 4: Karte Einzugsradien Bushaltestellen 
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6 Massnahmen Verkehr 
6.1 Massnahmen Strassen 

S 1 Sanierung Kantonsstrassen 
 
Ausgangslage 
Der Kanton gab 2003 eine Vorstudie in Auftrag, wie der Langsamverkehr im Bereich der 
Kantonsstrassen in den Gemeinden Ettiswil und Alberswil sicherer gestaltet werden könnte. 
Die Resultate dieser Studie wurden in den Erschliessungsrichtplan 2004 übernommen und 
als Massnahmen formuliert. 
 
Ein Teil der Massnahmen wurde ins Bauprogramm 2007 – 2010 für die Kantonsstrassen 
übernommen: 
- K12 Alberswil/Ettiswil, Sanierung und Ausbau Kantonsstrasse und Radverkehrsanla-

ge, Realisierung 2010 – 2011 (Topf A), Kosten: Fr. 1'385'000  
- K18/K12 Ettiswil, Feldmatt – Post – Rüti inkl. Umbau Einmündung K12, Radverkehrs-

anlagen und Umbau Knoten Post, Realisierung 2011 – 2014 (Topf B), Kosten: Fr. 
4'200'000 

 
Von 2007 – 2008 erarbeitete die Gemeinde unter Mitwirkung der Bevölkerung ein Entwick-
lungskonzept für den Dorfkern. Die Resultate sind in einer Planungsstudie der Firma 
Metron AG Brugg zusammengefasst, die dem Kanton als Grundlage für die Sanierung und 
Umgestaltung der Kantonsstrasse dienen soll.  
 
 
Massnahmen 
Die Ergebnisse aus den oben genannten Studien werden im Folgenden als Massnahmen 
formuliert.  
 
S1.1 Alberswilerstrasse 
Massnahmen:  Sanierung der Fahrbahn und des Trottoirs, Realisierung eines einseiti-

gen Rad/Gehwegs, Umgestaltung der Bushaltestelle mit einer Que-
rungshilfe 

Kosten:  Fr. 1'385'000 

Federführung: Kanton, vif 

Realisierung: kurzfristig, 2010 – 2011 

 
 
S1.2 Surseestrasse und Willisauerstrasse 
Massnahmen: Sanierung der Fahrbahn und des Trottoirs, Realisierung von Massnah-

men zugunsten der Radfahrer und Fussgänger,  Realisierung einer Ein-
gangspforte auf der Surseestrasse, Umgestaltung des Knotens Sur-
seestrasse - Dorf, Umbau des Knotens Postplatz zu einem Kreisel, 
Strassenraumgestaltung inkl. Realisierung Busbahnhof 

Kosten:  Fr. 4'200'000 
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Federführung: Kanton, vif 

Realisierung: mittelfristig, 2011 – 2014 

 
S1.3 Grosswangerstrasse 
Massnahmen: Die Gemeinde setzt sich dafür ein, dass die Sanierung der Grosswan-

gerstrasse in das nächste Bauprogramm der Kantonsstrassen aufge-
nommen wird. Bei einer Sanierung sollen im Bereich der Siedlung Mass-
nahmen zugunsten der Radfahrer getroffen und  eine Eingangspforte re-
alisiert werden.  

Kosten:  keine Kosten für die Gemeinde 

Federführung: Kanton, vif 

Realisierung: langfristig, nach 2015 

 
 
 
S 2 Torsituation Kottwil 
Massnahmen:  Schaffung von Torsituationen beidseitig der Dorfeingänge zur Sensibili-

sierung der Verkehrsteilnehmer 

Kosten:  keine Kosten für die Gemeinde 

Federführung: Kanton, vif 

Realisierung: mittelfristig, 2011 – 2014 

 
 
 
S 3 T30-Zonen 
Massnahmen:  Erarbeitung eines Konzeptes für flächendeckende Tempo-30-Zonen in 

Ettiswil, Realisierung des Konzeptes 

Kosten:  Planungskosten ca. Fr. 10'000, Baukosten nicht bekannt 

Federführung: Gemeinde 

Realisierung: kurzfristig, 2010 – 2011 
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6.2 Massnahmen Fusswegverkehr 
Im Richtplan sind folgende Massnahmen für den Fussverkehr aufgezeigt, die zeitgerecht zu 
realisieren sind. 
 
 
F1 Fussweg Surseestrasse - Riedbruggmatt 
Massnahme:  Im Zusammenhang mit einer allfälligen Einzonung und Überbauung des 

ÜG auf Grundstück Nr. 295 ist durch die Gemeinde eine Fusswegver-
bindung von der Surseestrasse in die Riedbrugmatt zu realisieren. 

Kosten: Fr. 30'000 

Federführung: Gemeinde 

Realisierung:  langfristig 

 
 
F2 Fussweg Haisistrasse 
Massnahme: Das Gebiet Ilge soll über die bestehende Erschliessungsstrasse Haisi 

(Gemeindestrasse 3. Klasse) erschlossen werden. Dadurch entsteht auf 
dieser Strasse Mehrverkehr. Die Strasse ist diesen neuen Anforderun-
gen anzupassen und mit einem einseitigen Trottoir zu ergänzen.  

Kosten: ca. Fr. 60'000 

Federführung: Gemeinde 

Realisierung: im Rahmen der Bebauung Gebiet Ilge 

 
 

6.3 Massnahmen öffentlicher Verkehr 
 
öV1 Busbahnhof Ettiswil 
Massnahme: Im Zusammenhang mit der Sanierung der Kantonsstrassen im Zentrum 

von Ettiswil sind die Anforderungen der Gemeinde und der Busbetreiber 
an einen Busbahnhof auf dem Postplatz zu berücksichtigen. 

Kosten: k.a. 

Federführung: Gemeinde 

Realisierung: im Zusammenhang Sanierung Willisauerstrasse S1.2 

 




